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Die ersten EE-Anlagen, die vor dem 1.1.2001 in Betrieb genommen 

wurden, fallen ab dem 1.1.2021 aus der EEG-Förderung (§ 25 EEG*)

Untergang oder sonnige Aussichten?

Förderende in Sicht 2

1.1.20211.1.2001

* §§ ohne Gesetzesangabe in diesem Vortrag sind solche des aktuellen EEG.
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Quelle: FA Wind 

Quelle: Pisula, e│m│w 01/2019, S. 25

 Windkraftanlagen sind 

bereits 2021 in erheblicher 

Größenordnung betroffen.

 Bei Solaranlagen steigt 

die Bugwelle in den 

Folgejahren. 



Bedeutet das Ende der Förderdauer das 

Ende als EE-Anlage? Nein.

 Eine ausgeförderte Anlage bleibt EE-

“Anlage“

 Ihre Erzeugung bleibt „Strom aus 

erneuerbaren Energien“

 Ihr Betreiber bleibt „Anlagen-

betreiber“ i.S.d. EEG 

 Und er bleibt Betreiber einer 

„Stromerzeugungsanlage“ i.S.d. EEG 

bzw. einer „Anlage zur Erzeugung von 

Strom“ i.S.d. EnWG und einer „Strom-

erzeugungseinheit“ i.S.d. MaStR

 Alle Rechte und Pflichten bleiben 

bestehen, sofern sie nicht an den 

Förderanspruch anknüpfen 
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Einspeisevorrang

 EE-Strom aus ausgeförderten Anlagen genießt weiterhin Ein-

speisevorrang

 Vorrangige „physikalische Abnahme“ (§ 11 I 1):* „Strom aus 

erneuerbaren Energien (…), der in einer Veräußerungsform nach 

§ 21b veräußert wird“

 Veräußerungsform: auch ungeförderte „sonstige Direktvermarktung“

 EE-Strom: auch aus ungeförderten EE-Anlagen. Aber: Kein Vorrang für 

konventionelle Erzeugung durch anteiligen EE-Strom (z.B. Müllheiz-

kraftwerk mit anteilig biogenem Brennstoff).*

Kaufmännische Abnahme

 Der Anspruch auf „kaufmännische Abnahme“ von einspei-

severgütetem Strom in den EEG-Bilanzkreis des Anschluss-

netzbetreibers (§ 11 I 2) erlischt mit dem Förderende
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* Im Ergebnis auch LG Halle, Hinweisbeschluss vom 21.08.2018, Az. 8 O 103/17 (allerdings mit möglicherweise missverständlichem 
Verweis auf den nicht bestehenden Förderanspruch). 



Einspeisemanagement – Rechte & Pflichten bleiben bestehen

 EinsMan-Ertüchtigung der EE-Anlage: 

Als gesetzliche Sanktion drohen bei ausgeförderten Anlagen 

nicht mehr Fördereinbußen (§ 52 II 1 Nr. 1), sondern u.a. der Verlust 

des Einspeisevorrangs (§ 52 IV) und somit eine vorrangigere, entschä-

digungslose Abregelung nach § 13 II EnWG.* Die zivilrechtliche Durch-

setzung sanktionsbewährter EEG-Pflichten bleibt unbenommen.

 EinsMan-Abregelung:

Eine niedrigere Entschädigung ist kein tauglicher Grund, ausgeförderte 

Anlagen in der einsman-internen Auswahl vorrangig abzuregeln.

 EinsMan-Entschädigung bei sonstiger Direktvermarktung: 

siehe EinsMan-Leitfaden 3.0, S. 36

Gesetzentwurf: Optimiertes Redispatch mit integriertem EinsMan

 Gleichbehandlung ausgeförderter Anlagen bleibt bestehen und wird 

durch einheitlichen kalkulatorischen EE-Abregelungspreis abgesichert
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* Gesetzentwurf für opt. Redispatch mit integriertem EinsMan: ohne Einspeisevorrang dürfte ein vorrangigerer Abruf nach Redispatch-
Merit-Order (§ 13 I EnWG) ohne Ansatz des kalkulatorischen EE-Abregelungspreises, aber mit bil./finanz. Ausgleich, drohen.



Der Betreiber bleibt dazu verpflichtet, seine ausgeförderte EE-

Anlage einer EEG-Veräußerungsform zuzuordnen (§§ 21b, 21c)

 Ausgeförderte EE-Anlagen müssen der „sonstigen Direktvermarktung“ 

(§ 21a) zugeordnet werden. 

 Alle anderen Veräußerungsformen setzen einen Förderanspruch (§ 19) 

voraus. Das gilt auch für die Ausfallvergütung (§ 21 I Nr. 2).

Zuordnung zu einer Veräußerungsform 7
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Der Wechsel in die sonstige Direktvermarktung

 ist nach §§ 21b, 21c i.V.m. der Festlegung  „Marktprozesse für 

erzeugende Marktlokationen (Strom)“ (MPES) vorzunehmen,

 erfolgt zum Monatsersten mit fristgerechter vorheriger Mitteilung an 

den Netzbetreiber (§ 21b I 2, § 21c I 1),

 ist nur mit ¼-h Messung und Bilanzierung der direktvermarkteten Ist-

Einspeisung zulässig (§ 21b III),*

 verpflichtet den Anlagenbetreiber u.a. zur Mitteilung des Bilanzkreises, 

in den der direkt vermarktete Strom ab dem Wechsel eingespeist wird 

(§ 21c II Nr. 2).

Wechselpflichten 8
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* Gesetzliche Sanktionsfolge für die Dauer eines Verstoßes gg. § 21 III: ausgeförderte EE-Anlagen verlieren ihren Einspeisevorrangs (§ 52 IV, s.o.).



Der Betreiber der Stromerzeugungsanlage muss sicherstellen, 

dass jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde einem Bilanzkreis

zugeordnet ist (§ 4 Abs. 3 S. 1 StromNZV).

 Auch dann, wenn der Betreiber die Stromerzeugung zur Eigenversor-

gung oder Drittbelieferung innerhalb der Kundenanlage nutzt, muss für 

die „Überschuss“-Einspeisung ein Bilanzkreis bereitstehen

 „Wilde“ (unbilanzierte) Einspeisung ist unzulässig

 Verstöße können zur Unterbrechung der Netznutzung und 

Anschlusstrennung führen (§ 10 Nr. 3 lit. d Netznutzungsvertrag nach 

Festlegung BK6-17-168)

Der Betreiber muss einen Bilanzkreisverantwortlichen (i.d.R. Direkt-

vermarktungsunternehmen* – im Folgenden „DVU“) finden, der seine 

Einspeisung nach dem Förderende aufnimmt und vermarktet.

Bilanzkreiszuordnung der Einspeisung 9
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* DVU: Wer vom Anlagenbetreiber mit der Direktvermarktung beauftragt ist oder den EE-Strom kaufmännisch abnimmt (§ 3 Nr. 17).



Ausgeförderte EE-Anlagen der ersten Generationen werden 

bisher i.d.R. in Volleinspeisung betrieben. Die Volleinspeisung 

kann mit sonstiger Direktvermarktung einfach fortgeführt werden.

 Direktvermarktung muss nicht neu erfunden werden: klassischer 

Weise Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und einem DVU über 

die Lieferung der Einspeisung in den Bilanzkreis des DVU gegen 

Entgelt (bei sonstiger Direktvermarktung ohne Marktprämie)

 Auch neue „kreative“ Geschäftsmodelle sind möglich, solange die 

energiewirtschaftlichen Spielregeln eingehalten werden

 z.B. langfristige (z.B. PPA), regionale, grüne, über „Community“-

Plattformen oder Blockchain vermittelte Stromlieferverträge*

 „Beamen“ von Strom statt Netznutzung oder virtuelle Eigenversor-

gung statt Personenidentität funktioniert bei aller Kreativität nicht

 Bisheriger Eindruck: unter der Kreativmarketing-Oberfläche laufen 

i.d.R. die erwartbaren energiewirtschaftlichen Prozesse

Sonstige Direktvermarktung mit Volleinspeisung 10
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* In aller Regel erfolgt die Einspeisung auch in diesen Fällen in den Bilanzkreis eines dritten BKV, der DVU-Funktionen übernimmt.



Alternativen und Varianten zur sonstigen Direktvermarktung mit 

fortgesetzter Volleinspeisung:

Alternativen 

 Kann man die ausgeförderte EE-Anlage nicht einfach erneut in 

Betrieb nehmen für eine neue Förderdauer? Nein.

 Repowering – Nutzung des Standortes für die neue Inbetriebnahme 

einer leistungsstärkeren EE-Anlage mit neuer Förderdauer

 Außerbetriebnahme und Rückbau

Varianten – Überschusseinspeisung statt Volleinspeisung

Anteilige Nutzung der Erzeugung zur Deckung von Stromverbräuchen 

innerhalb der Kundenanlage:

 Eigenversorgung

 Direktlieferung an Dritte

Für die „Überschuss“-Einspeisung bleibt die sonstige Direktvermarktung 

erforderlich. Die Komplexität kann je nach Variante deutlich zunehmen.

Alternativen und Varianten 11
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Bei der Umstellung einer bisher in Volleinspeisung betriebenen 

EE-Anlage auf eine Eigenversorgung wird i.d.R. mit einer EEG-

Umlage i.H.v. 40% auf den Selbstverbrauch zu rechnen sein.

 Eigenversorgung § 61 I: grundsätzlich 100%-Umlage

 Eigenversorgung EE-Anlage § 61b: 40%-Umlage

EE-Anlage auch nach Förderende  bleibt möglich

 Eigenversorgung De-minimis-Anlage § 61a Nr. 4: 0%-Umlage

Für 20 Kalenderjahre zzgl. Inbetriebnahmejahr nicht mehr möglich

 Eigenerzeugung Bestandsanlage §§ 61e – 61h: 0%-Umlage

„Nur soweit das Nutzungskonzept der Eigenerzeugung bereits vor dem 

01.08.2014 tatsächlich existierte und gelebt wurde, kann es auch nach 

dem Stichtag von der EEG-Umlage befreit sein“.*

Das Nutzungskonzept einer Volleinspeisung begründet gerade kein 

verbrauchsseitiges Eigenerzeugungskonzept.*  nachträgliche Begrün-

dung eines Bestandsschutzes nicht möglich

Eigenversorgung aus ausgeförderter EE-Anlage 12
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* Ausführlich, auch zu erzeugungsbedingten „Sowieso-Verbräuchen“: Eigenversorgungs-Leitfaden, insb. S. 68, 71 und 72.



Allgemeine Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit der 

sonstigen Direktvermarktung, z.B.

 Strompreise? Betriebskonzept für die Anlage?

 Zusätzliche Erlösmöglichkeiten? Mögliche Beispiele:

Grünstrom-Eigenschaft ausgeförderter EE-Anlagen ohne Verstoß gegen 

das Doppelvermarktungsverbot vermarktbar (Herkunftsnachweise § 79)

Kann der Betreiber einer ausgeförderten EE-Anlage vom Netzbetreiber 

Zahlungen für „vermiedene Netzentgelte“ (vNE) verlangen?

 Im EEG-Förderzeitraum ausgeschlossen (§ 18 I 4 Nr. 1 StromNEV)

 Wind und Solar: auch nach dem Förderende ausgeschlossen, da die 

vNE für „volatile Erzeugung“ bis 2021 auf Null abgesenkt ist (§ 18 V 

StromNEV)*

 Biomasse: nach dem EEG-Förderende nicht mehr ausgeschlossen

Sonstige Direktvermarktung ausgeförderter Anlagen 13
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* Legaldefinition „volatile Erzeugung“ siehe § 3 Nr. 38a EnWG.



Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit der sonstigen 

Direktvermarktung von Biomasseanlagen

 Auch Flexi-Zuschlag und Flexi-Prämie enden mit der EEG-

Förderdauer (§ 50 I)

 Problem: Die Stromerzeugung aus Biomasse bleibt auch bei abge-

schriebenen Anlagen aufgrund ihrer hohen Betriebskosten dauerhaft 

teuer. Ist Biomasse auf Dauer ohne Förderung lebensfähig?

 Sonderregelung für Biomasse: Möglichkeit zur Teilnahme auch von 

bestehenden Anlagen (mit einer maximalen Restförderdauer von acht 

Jahren) an den Ausschreibungen für Biomasseanlagen (§ 39f)

Sonstige Direktvermarktung – Biomasse 14
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Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit der sonstigen 

Direktvermarktung von Solaranlagen

Problem: Vielzahl von PV-Kleinanlagen mit Einspeisevergütung

 Werden Oma Puhvogel und alle 1,5 Mio. anderen Betreiber rechtzeitig 

1/4 h-Messungen einbauen und einen Direktvermarkter (DVU) für jede 

Kleinanlage finden?

Wie groß wird das Problem?

 Großer Mehraufwand 

ohne Mehrwert?

 Wilde Einspeisung?

 Jede Menge Ärger?

 Akzeptanzschäden?

 Abklemmen funktions-

tüchtiger Anlagen?

 Oder alles halb so wild?

Sonstige Direktvermarktung – Solaranlagen 15
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Solaranlagen < 40 kW Quelle: PWC



Wird es für jede Kleinanlage ein DVU geben, das dazu bereit ist, 

den Strom abzunehmen? Zu welchen Preisen?

 Sorge: Der verpflichtenden Direktvermarktung von Anlagen > 100 kW

liegt die Annahme zugrunde, dass eine wirtschaftliche Direktvermarktung 

kleinerer Anlagen (trotz Marktprämie!) häufig schwierig ist. Gilt das nicht 

erst recht für eine Direktvermarktung ohne Marktprämie?

 Hoffnung: Weiterentwicklung der Marktprozesse und Effizienzgewinne

durch künftige Massenverfahren?

 Sorge: Reichen die Effizienzgewinne aus, um auch das Gros der Solar-

anlagen < 40 kW, < 10 kW und < 5 kW aufzufangen?

 Hoffnung: wird es zur (Vertriebs-) Kundenbindung auch Oma-Puhvogel-

Angebote geben, bei denen der Abnehmer draufzahlt?

 Sorge: Wird niemand die unattraktive Überschusseinspeisung eigen-

versorgungsoptimierter Anlagen abnehmen? Das Problem besteht 

heute bereits – auch bei größeren Anlagen > 100 kW.

Sonstige Direktvermarktung – Kleinanlagen? 16
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DVU

Status quo: 

Oma Puhvogel wird für eine unattraktive Einspeisung ihrer 

ausgeförderten Anlage erforderlichenfalls Geld zahlen müssen

 Mit Strom lässt sich Geld verdienen (Marktwert)

 Bilanzkreisbewirtschaftung und Abwicklung kosten Geld (Strukturierung)

 Wenn der Markt die Strukturierung (z.B. aufgrund geringer Mengen, 

schwer prognostizierbarer Einspeiseprofile von Überschussstrom oder 

einer weniger professionellen Anbieterstruktur) teurer einschätzt als den 

Marktwert, wird ein DVU die Direktvermarktung vermutlich nur für ein 

Strukturierungsentgelt bzw. einen negativen Strompreis übernehmen

Sonstige Direktvermarktung – Kleinanlagen? 17
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Frage: Sollte die Möglichkeit einer förderfreien Auffang-

einspeisung zugunsten des EEG-Kontos eröffnet werden?

Mögliche Grundzüge:

 Automatische Zuordnung ausgeförderter EE-Anlagen zu dieser Ver-

marktungsform, solange der Betreiber nicht in die sonstige Direkt-

vermarktung wechselt (Wechselrecht bleibt unbenommen)

 Voraussetzungen, Rechte & Pflichten wie bei Einspeisevergütung

(bis auf Förderung) 

 Das heißt u.a.: Kaufmännische Abnahme des Stroms durch VNB in 

seinen EEG-Bilanzkreis, Wälzung und ÜNB-Börsenvermarktung 

 Die Börsenerlöse kommen dem EEG-Konto zugute.

Förderfreie Auffangeinspeisung? (1) 18
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 Bei fortgesetzter Volleinspeisung werden die vorhandenen 

Strukturierungskosten der Netzbetreiber nicht erhöht und es 

wird auch keine indirekte Förderung in Anspruch genommen.

 Kein Förderanspruch auf Einspeisevergütung! Gestaltungsfragen:

 Var. 1: Der Anlagenbetreiber erhält keinen Cent für den Strom 

→ immerhin muss er kein Strukturierungsentgelt zahlen

 Var. 2: Der Anlagenbetreiber erhält den Monatsmarktwert

→ reiner Wertersatz

 Var. 3: Der Anlagenbetreiber erhält den Monatsmarktwert – x%

→ Wertersatz abzüglich Strukturierungsbeitrag (z.B. 20%)

Förderfreie Auffangeinspeisung? (2) 19
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Für KWK-Anlagen ist das Ende einer Förderung kein Neuland:

Mengen-Förderkontingente nach KWKG statt 20-Jahresfrist

 Vollbenutzungsstunden je nach Anlagentyp und Fördertatbestand

Nach der Förderung ist vor der Förderung?

 Unter bestimmten Voraussetzungen können Betreiber von „moderni-

sierten“ und sogar von „bestehenden“ KWK-Anlagen in den Genuss 

zusätzlicher Fördermengen für Zuschläge kommen

Verschiedene Privilegien wirken über das KWKG-Förderende hinaus, u.a.

 Zahlungen in Form „vermiedener Netzentgelte“

 EEG-Umlage-Privileg KWK-Eigenversorgung (indirekte Förderung)

Fortdauernde Stromabnahme durch Netzbetreiber mit Wertersatz

 Anlagen ≤ 50 kW: Kaufmännische Abnahme durch Netzbetreiber gegen 

„üblichen Preis“ (EEX-Index) auch nach Förderende (§ 4 II 3 KWKG)

 Eine Art „förderfreier Auffangeinspeisung“ im KWKG

KWK-Anlagen 20



 Das Ende der EEG-Förderung bedeutet nicht das Ende als EE-Anlage. 

Viele Rechte und Pflichten sind nicht an die Förderung gebunden.

 Sowohl der Weiterbetrieb ausgeförderter EE-Anlagen als auch ein 

Repowering können zu den Klimazielen beitragen. Die Möglichkeiten 

sind je nach Energieträger und Einzelfall unterschiedlich.

 Für viele Betreiber bedeutet der Wechsel in die sonstige Direktver-

marktung eine Herausforderung. Sie müssen sich rechtzeitig um die 

ordnungsgemäße Fortführung ihrer Einspeisung kümmern. Eine „wilde 

Einspeisung“ ist keine Alternative.

 Könnte die Schaffung einer förderfreien Auffangvermarktung zugunsten 

des EEG-Kontos helfen, viel Unbill und volkswirtschaftliche Mehrkosten 

zu ersparen?

Fazit 21



Sind noch Fragen offen?

Jan Sötebier M.E.S.

Referent Erneuerbare Energien
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